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Kleine Anfrage 
der Abgeordneten Dr. Heidi Knake-Werner und der Gruppe der PDS 

Arbeitserlaubnisfreie Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräften 

Gemäß § 9 der Verordnung über die Arbeitserlaubnis für nicht-
deutsche Arbeitnehmer (AEVO) bedürfen bestimmte aus-
ländische Arbeitnehmergruppen für eine Beschäftigung auf dem 
Territorium der Bundesrepublik Deutschland keiner Arbeitser-
laubnis. Im Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
wird gegenwärtig geprüft, ob und ggf. unter welchen Voraus-
setzungen für bestimmte Tätigkeiten die arbeitserlaubnisfreie 
Beschäftigung nach § 9 Nr. 3 a der AEVO ausgedehnt werden 
kann. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Wie viele Ausnahmegenehmigungen wurden seit 1989 je-
weils jährlich nach § 9 Nr. 1 AEVO erteilt, wie verteilten sich 
die Genehmigungen nach Staatsangehörigkeit der aus-
ländischen Personen, und in welchen Staaten hatten die be-
troffenen Betriebe ihren Sitz? 

2. Wie viele Ausnahmegenehmigungen wurden seit 1989 je-
weils jährlich nach § 9 Nr. 2 AEVO erteilt, und wie verteilten 
sich die Genehmigungen nach Staatsangehörigkeit der aus-
ländischen Personen, und in welchen Staaten hatten die be-
troffenen Betriebe ihren Sitz? 

3. Wie viele Ausnahmegenehmigungen wurden seit 1989 je-
weils jährlich nach § 9 Nr. 3 a AEVO erteilt, wie verteilten sich 
die Genehmigungen nach Staatsangehörigkeit der aus-
ländischen Personen, in welchen Staaten hatten die be-
troffenen Bet riebe ihren Sitz, und für welche A rt  von Tätig-
keiten wurden die Genehmigungen im einzelnen und in 
welchem Umfang erteilt? 

4. Wie viele Ausnahmegenehmigungen wurden seit 1989 je-
weils jährlich nach § 9 Nr. 3 b AEVO erteilt, wie verteilten sich 
die Genehmigungen nach Staatsangehörigkeit der aus-
ländischen Personen, in welchen Staaten hatten die be-
troffenen Betriebe ihren Sitz, und auf welche Branchen ent-
fielen die Genehmigungen in welchem Umfang? 
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5. Wie viele Ausnahmegenehmigungen wurden seit 1989 je-
weils jährlich nach § 9 Nr. 3 c AEVO erteilt, wie verteilten sich 
die Genehmigungen nach Staatsangehörigkeit der aus-

ländischen Personen, in welchen Staaten hatten die be-
troffenen Betriebe ihren Sitz, und auf welche Branchen ent-
fielen die Genehmigungen in welchem Umfang? 

6. Wie viele Ausnahmegenehmigungen wurden seit 1989 je-
weils jährlich nach § 9 Nr. 3 d AEVO erteilt, wie verteilten sich 
die Genehmigungen nach Staatsangehörigkeit der aus-
ländischen Personen, und in welchen Staaten hatten die be-
troffenen Bet riebe ihren Sitz? 

7. Welche Arbeitsämter bzw. Landesarbeitsämter sind für die 
Erteilung von Genehmigungen nach § 9 AEVO zuständig? 

8. Für welche Ausnahmegenehmigungen nach § 9 Nr. 1 bis 3 
AEVO prüft die Bundesregierung gegenwärtig eine Ein-
schränkung der arbeitserlaubnisfreien Beschäftigung? 

9. Für welche Ausnahmegenehmigungen nach § 9 Nr. 1 bis 3 
AEVO prüft die Bundesregierung gegenwärtig eine Aus-
weitung der arbeitserlaubnisfreien Beschäftigung? 

10. Welche Entwicklungen und Überlegungen haben die Bun-
desregierung veranlaßt zu prüfen, ob und unter welchen 
Voraussetzungen für die Montage von Ausbauhäusern 
Arbeitnehmer aus dem Ausland zugelassen werden können? 

a) Worin sieht die Bundesregierung die arbeitsmarkt-
politische Tragweite einer Zulassung in diesem Bereich? 

b) Welche Gründe führen im einzelnen dazu, daß sich die 
Prüfung noch länger hinziehen wird, und um welchen 
Zeitraum handelt es sich dabei? 

11. Welche Prüfkriterien legt die Bundesregierung mit welchem 
Gewicht zugrunde? 

Bonn, den 24. November 1995 

Dr. Heidi Knake-Werner 
Dr. Gregor Gysi und Gruppe 

 


